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Abb. 3:  Massnahmen, die den öffentlichen Verkehr spürbar verteuern, führen in der Regel zu 
 unerwünschten Verlagerungseffekten hin zum motorisierten Individualverkehr. Quelle: istock

5.4. Kritische Aufnahme neuer Regulierungen
Im öffentlichen Verkehr dominieren die Themen 
 Sicherheit, Angebot/Qualität und Preis. Als neues 
 Thema wird es die Energieeffizienz nicht einfach  haben, 
die gewünschte Beachtung zu erhalten. Überhaupt 
haben es neue Regulierungen nicht leicht. Bei Energie-
effizienzmassnahmen, die sich nicht rechnen, stellt sich 
zudem die Frage, weshalb sie von der selben  Akteurin 
– der «Politik» – eingefordert werden, welche die 
Energiepreise im öffentlichen Verkehr festlegt und 
damit massgeblich beeinflusst. All diese Überlegungen 
sprechen dagegen, zur Erhöhung der Energieeffizienz 
eine umfassende Regulierungsstrategie auszulösen.

5.5. Hemmnisse in Vollzug und Umsetzung
Nicht nur bei den Transportunternehmen, sondern auch 
auf Behördenseite ist vertieftes Know-how erforderlich, 
um die Handlungsoptionen zur Energie effizienz umzu-
setzen. Dazu sind zusätzliche personelle und finanzielle 
Mittel nötig, was dafür spricht, Branchenwissen in 
die Erarbeitung von Hilfsmitteln wie z.B. Vollzugs-
hilfen einzubeziehen. Der Aufwand beispielsweise 

bei Bestellverfahren ist bereits heute hoch. Gefragt 
sind deshalb Lösungsansätze mit Augenmass, die den 
Vollzugsaufwand nicht unverhältnismässig strapazieren. 
Dies nicht zuletzt auch mit Blick auf die verschiedenen 
Sparprogramme auf nationaler und kantonaler Ebene.

5.6. Unerwünschte Folgewirkungen
Wenn die Transportunternehmen jene Effizienzmass-
nahmen, die sich rechnen, bereits umgesetzt haben, 
werden die aufgezeigten Handlungsoptionen in den 
meisten Fällen zu Zusatzkosten für die öffentliche Hand 
führen. Falls diese die Mehrkosten nicht selbst abgilt, 
werden sie die Transportunternehmen – zumindest 
teilweise – an die Kunden weitergeben und damit 
den öffentlichen Verkehr verteuern. Dadurch könnte 
sich ein Teil des Transportvolumens zum motorisierten 
Individualverkehr verlagern und damit die Energie-
einsparungen im öffentlichen Verkehr und dessen 
Umweltvorteil überkompensieren: Der spezifische 
Energie verbrauch im motorisierten Individualverkehr 
(kWh/Pkm) ist nämlich rund dreimal so hoch wie der-
jenige im öffentlichen Verkehr.
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6. Prioritäre 
Handlungsoptionen

18

In diesem Kapitel werden auf Basis der bisherigen 
Erkenntnisse jene acht prioritären Handlungsoptionen 
herauskristallisiert, die aus Sicht der Studienverfas-
serinnen und -verfasser in einem ersten Paket zur Um-
setzung der Energiestrategie im öffentlichen Verkehr 
enthalten sein sollten. Die Herleitung der prioritären 
Handlungsoptionen erfolgt aus Expertensicht. Sie 
basiert auf qualitativen Einschätzungen und nicht 
auf vertieften Kosten-Wirksamkeits- bzw. Kosten- 
Nutzen-Überlegungen.

6.1. Einleitende Bemerkungen
Für die Herleitung der prioritären Handlungsoptionen 
orientieren sich die Autorinnen und Autoren der Studie 
an den folgenden zentralen Leitgedanken:
• Aus ökonomischer Sicht sind die Energiepreise der 

grösste Hebel, um die Energieeffizienz im öffent-
lichen Verkehr zu verbessern. Er belässt den Trans-
portunternehmen ihren unternehmerischen Hand-
lungsspielraum, können sie doch selbst am besten 
beurteilen, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis in ihrem 
Fall am grössten ist. Die Umsetzung muss aus ökono-
mischer Sicht bei der möglichst verursachergerechten 
Ausgestaltung und bei der Höhe der Energiepreise 
ansetzen. Steht diese Bestvariante aufgrund der oben 
erwähnten Hemmnisse nicht oder nur beschränkt zur 
Verfügung, müssen sinnvolle «second-best-Wege» 
gesucht werden.

• Einer davon ist die Ausnutzung der Tatsache, dass 
sich die Transportunternehmen des öffentlichen Ver-
kehrs im Eigentum der öffentlichen Hand befinden. 
Dies eröffnet eine direkte Möglichkeit, Anreize für 
Energieeffizienzmassnahmen zu setzen, und zwar 
unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen 
Möglichkeiten der jeweiligen Unternehmen.

• Es kann davon ausgegangen werden, dass die Trans-
portunternehmen wirtschaftliche Energieeffizienz-
massnahmen grundsätzlich bereits umsetzen. Ins-
besondere aufgrund von Wissensdefiziten bestehen 
aber durchwegs noch «brachliegende» Potenziale, 
die es auszuschöpfen gilt.

• Vom Versuch, die Energieeffizienzziele über eine 
Vielzahl von Vorschriften erreichen zu wollen, wird 
hingegen abgeraten. Die Folgekosten verstärkter 
Regulierung wären angesichts der Vielzahl von 
Transportunternehmen mit ihren jeweils spezifischen 
 Situationen zu hoch. Wenn überhaupt sollte der Weg 
über neue Vaorschriften bei Standard- und Massen-
lösungen ansetzen.

6.2. Energieeffizienzvorgaben in Unter-
nehmensstrategien verankern (Rolle: Eignerin)
Die öffentliche Hand ist mit ihren Vertreterinnen und 
Vertretern in den strategischen Leitgremien der Trans-
portunternehmen präsent. In dieser Rolle sollte sie 
ihre Bemühungen verstärken, Energieeffizienz und 
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Abb. 4: Die Förderung der Energieeffizienz ist heute bereits bei zahlreichen Unternehmen in den strate-
gischen Leitsätzen und Zielen verankert. Quelle: Shutterstock

Eigenproduktion von erneuerbarer Energie in den 
strategischen Leitsätzen und Unternehmenszielen zu 
verankern. Die Vorteile dieses Ansatzes: Zum Beispiel 
vergleichsweise geringe Transaktionskosten, Achtung 
des unternehmerischen Ansatzes im ÖV, Vorbildfunk-
tion der öffentlichen Hand. Dazu wird empfohlen, auf 
Basis der bereits vorhandenen Erfahrungen zusammen 
mit der Branche Hilfsmittel wie beispielsweise Muster-
zielsetzungen zu erarbeiten.

6.3. Informationsaustauschoffensive für die 
Transportunternehmen starten 
(Rolle: Regulatorin)
Die Grundlagenarbeiten zur Energiestrategie im öffent-
lichen Verkehr haben Wissensdefizite zu Tage gebracht. 
Dementsprechend drängen sich Massnahmen auf, die 
den Informations- und Wissensaustausch verbessern. 
Der vom Bundesamt für Verkehr und dem Verband 
öffentlicher Verkehr geplante Aufbau einer «Info-Platt-
form Kommunikation und Austausch» ist ein Schritt 
in diese Richtung.

6.4. Anreize für Effizienzverbesserungen an 
 älterem Rollmaterial schaffen (Rolle: Regulatorin)
Das Rollmaterial im Schienenverkehr ist langlebig. Dies 
hat zur Folge, dass ältere und damit weniger energie-
effiziente Fahrzeuge aus betriebswirtschaftlichen Über-

legungen sehr lange eingesetzt werden (müssen). Die 
öffentliche Hand könnte finanzielle Anreize setzen, 
damit bei der Modernisierung von Rollmaterial (sog. 
«Refits») auch Energieeffizienzmassnahmen umgesetzt 
werden, die sonst unter den bestehenden Rahmen-
bedingungen unwirtschaftlich wären.

6.5. Eine verursachergerechte Energie-
verrechnung anstreben (Rolle: Regulatorin)
Die öffentliche Hand sollte über finanzielle  Beiträge 
sicherstellen, dass innerhalb einer sinnvollen Frist 
sämtliche Fahrzeuge mit einem Energiemessgerät 
ausgerüstet werden. Denn nur so ist die verursacher-
gerechte Verrechnung des Energiebezugs möglich – ein 
marktwirtschaftliches Instrument, dem hohe Priorität 
einzuräumen ist.

6.6. Ein Informationsangebot zur Energie-
effizienz in der Planung aufbauen. 
(Rolle: Planungsbehörde)
Aus Praxis und Forschung ist grundsätzlich viel Wissen 
darüber vorhanden, welche Möglichkeiten zur ener-
getischen Optimierung bei der Infrastruktur- und An-
gebotsplanung vorhanden sind. Eine praxisorientierte 
Aufarbeitung und Bereitstellung dieses Know-hows 
könnte gewissen Akteuren helfen, Wissenslücken 
zu schliessen.
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6.7. Effizienzvorgaben in Leistungsverein-
barungen einbauen. (Rolle: Bestellerin)
Leistungsvereinbarungen im Infrastrukturbereich 
enthalten heute schon Energieeffizienzvorgaben. 
Im Entwurf zur Leistungsvereinbarung mit der SBB 
2013-2016 steht zum Beispiel: Sie (die SBB) leistet 
einen Beitrag für eine nachhaltige und effiziente 
Ressourcennutzung insbesondere zur Erhöhung 
der Energieeffizienz und zur Reduktion der Um-
weltbelastung. Diese Handlungsoption sollte die 
öffentliche Hand auch weiterhin nutzen.

6.8. Überzeugende Lösungsansätze mit Investi-
tionsbeiträgen unterstützen. (Rolle: Bestellerin)
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird der 
Weg, aus energetischer Sicht überzeugende Lösungs-
ansätze finanziell zu honorieren, empfohlen. Diese 
Praxis wird über Betriebsmittelgenehmigungen bzw. 

Abgeltungen übrigens heute bereits umgesetzt. Der 
jeweilige finanzielle Support ergibt sich aus den Ab-
klärungen und Verhandlungen im konkreten Einzelfall.

6.9. Wettbewerbliche Ausschreibungen für 
innovative Lösungen nutzen. 
(Rolle: Weitere Funktionen)
Dieses Förderprogramm zielt unter anderem auf den 
Stromverbrauch bei Fahrzeugen. Vom öffentlichen 
Verkehr ist es bisher jedoch erst wenig genutzt worden. 
Das Bundesamt für Verkehr könnte zum Beispiel ein 
Programm initiieren und gemeinsam mit der Branche 
entwickeln und einreichen. Die Transportunternehmen 
könnten ihrerseits Projekte einreichen. Da das Förder-
programm mit Mitteln aus der Kostendeckenden Ein-
speisevergütung (KEV) finanziert wird, werden bei die-
ser Massnahme keine Mehrkosten im Verkehrsbereich 
ausgelöst – in der politischen Diskussion ein Pluspunkt.



GELBE SERIE NR. 35 21

7. Schlusswort

Der Werkstattbericht in der letzten Ausgabe der Gelben 
Serie hat gezeigt, mit welch vielfältigen, konkreten 
Massnahmen sich die Transportunternehmen heute 
bereits um eine Verbesserung ihrer Energieeffizienz be-
mühen. Die vorliegende Publikation knüpft thematisch 
an, nimmt dabei aber eine übergeordnete Perspektive 
ein: Sie macht deutlich, welche Anreize die öffentliche 
Hand setzen könnte, damit die Transportunternehmen 
ihre bisherigen Bemühungen weiter intensivieren. Da-
mit schafft sie wichtige Voraussetzungen für die Um-
setzung der Energiestrategie im öffentlichen Verkehr.

Eigner, Regulator, Planungsbehörde, Besteller: Der 
Fächer an Rollen, welche Bund und Kantone im öf-
fentlichen Verkehr einnehmen, ist breit. Entsprechend 
vielfältig sind auch die Handlungsoptionen, die ihnen 
zur Verfügung stehen, um die Energieeffizienz zu för-
dern. Ein Beispiel ist die Verankerung entsprechender 
Ziele in den strategischen Leitsätzen der Unternehmen. 
Zielführend sind auch der Aufbau von Informations-
plattformen, punktuelle Investitionsbeträge oder finan-
zielle Anreize für die Nachrüstung des Rollmaterials. Bei 
vielen dieser Handlungsoptionen nimmt das Bundes-
amt für Verkehr (BAV) eine wichtige Brückenfunktion 
ein: Als Regulierungsbehörde, aber auch als zentraler 
Ansprechpartner für die Transportunternehmen, die 
ihre innovativen Ideen mit den Spezialisten beim BAV 
teilen können.

Tatsache ist, dass der öV 20 % der Verkehrsleistungen 
des Landes trägt, gleichzeitig aber nur 2 % des gesam-
ten Energieverbrauchs verursacht. Die Effizienz dieser 
Leistungen beträgt somit ein Vielfaches derjenigen des 
motorisierten Individualverkehrs. Es ist aber die Summe 
einer Vielzahl von oft unspektakulären Massnahmen, 
die zu einer grundlegenden Transformation unseres 
Energiesystems führt. Dieser Umbau in kleinen Schritten 
ist einer der Kerngedanken der Energiestrategie 2050. 
Er spiegelt nicht zuletzt das Gespür für das Machbare 
wieder, das unser politisches System kennzeichnet und 
erfolgreich macht.

Die dieser Publikation zugrundeliegende Studie zeigt, 
dass ein pragmatisches Vorgehen auch bei der Erhö-
hung der Energieeffizienz im öffentlichen Verkehr 
zielführend ist. Dazu identifiziert sie zahlreiche grössere 
und kleinere Hebel, ohne grundlegende regulatorische 
und damit politisch schwierig umsetzbare Eingriffe ins 
«System ÖV» vornehmen zu müssen. 

Der öffentliche Verkehr bietet Bund und Kantonen eine 
ideale Plattform, um mit ihren Transportunternehmen 
eine energiepolitische Vorreiterrolle einzunehmen. 
Insofern versteht sich die Studie auch als Aufruf an die 
Politik, nicht nur beim Setzen von Leitplanken, sondern 
auch bei der konkreten Umsetzung von Effizienzmass-
nahmen grössere Verantwortung zu übernehmen.

Rudolf Sperlich 
Vize-Direktor BAV und Leiter Abteilung Sicherheit






